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Fragestellung 

Erstmalig in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland haben mit Berlin 
und Brandenburg die politischen Kräfte zweier Länder deren Neugliederung ver-
sucht und nach der Klärung der rechtlichen und finanziellen Voraussetzungen in ei-
nem Staats vertrag - dem Neugliederungs-Vertrag (NV)1 - die Modalitäten ihrer an-
gestrebten Fusion geregelt. 

Eine Untersuchung der gescheiterten Neugliederung Berlin-Brandenburg er-
schöpft sich auf den ersten Blick in einer sozialwissenschaftlichen Analyse der 
Volksabstimmungen in den beiden Ländern. Warum hat die Bevölkerung im Land 
Brandenburg und großenteils auch in Berlin dagegen gestimmt? Bei näherer Be-
trachtung eröffnen  sich indes weitere unterschiedliche Bereiche, die eng miteinan-
der verwoben sind: Welche ökonomischen Verhältnisse sind erforderlich,  um eine 
Neugliederung zu ermöglichen? Welche Rolle spielen die politischen Akteure? 
Welche Umstände haben zu den maßgeblichen rechtlichen Bestimmungen geführt? 
Die beispielhaft genannten Fragen zeigen, daß der Ausgangspunkt der Arbeit genau 
festzulegen ist. Eine rechtswissenschaftliche Untersuchung muß sich von den Wirt-
schafts- sowie den Politikwissenschaften abgrenzen. Allerdings ist eine randscharfe 
Trennung nicht immer möglich. Gerade Verfassungsnormen und staatsrechtliche 
Verträge sind Folgen politischen Handelns, das seinerseits durch gesellschaftliche 
Strömungen und ökonomische Aspekte geleitet ist. Dieser Hintergrund kann bei der 
rechtlichen Untersuchung des Neugliederungs-Vertrages nicht unberücksichtigt 
bleiben. 

Die Wirtschaftswissenschaft  untersucht den Neugliederungs-Vertrag etwa auf 
seine ökonomischen Auswirkungen2. Sie stellt eine Kosten-Nutzen-Rechnung3 für 
den Berlin-Brandenburger Raum auf und mißt an ihr den volkswirtschaftlichen Wert 
des Vertrages. Das Kernstück der Rechtswissenschaft dagegen ist die Rechtsdogma-
tik, die Erkenntnis des geltenden Rechtes. Es geht darum, den Regelungsgehalt ei-

1 Geht es im folgenden um die Neugliederungsvereinbarung zwischen Berlin und Branden-
burg, so wird die von beiden Ländern gewählte Schreibweise „Neugliederungs-Vertrag" über-
nommen. Im übrigen wird die herkömmliche Schreibweise „Neugliederungsvertrag" ver-
wandt. 

2 Sie untersucht die Zusammenhänge und Vorgänge der Erzeugung, Verteilung und des Ver-
brauches von Gütern und Leistungen zur menschlichen Bedürfnisbefriedigung,  vgl. etwa Ce-
zanne, Allgemeine Volkswirtschaftslehre,  1997, S. 3 f.; Klug,  Die Grundlagen der Wirtschafts-
wissenschaft, 1982, S.63ff.;  Peters,  Einführung in die Theorie der Wirtschaftssysteme, 1993, 
S.lOf. 

3 Zur Kosten-Nutzen-Rechnung siehe Klug,  Die Grundlagen der Wirtschaftswissenschaft, 
1982, S.70ff. 

2 Keunecke 
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ner Norm zu ermitteln: Die Norm ist unter Anwendung eines vorgegebenen Instru-
mentariums auszulegen: Sie ist zunächst nach ihrem Wortlaut zu untersuchen4. Fer-
ner ist die Norm in ihrem grammatikalischen, systematischen und sinnhaften Ge-
samtzusammenhang zu lesen, in den sie eingebettet ist5. Zuletzt ist die Genese der 
Norm hinzuzuziehen6. Damit ist der Rahmen vorgegeben, in dem die gescheiterte 
Neugliederung Berlin-Brandenburg untersucht wird. 

Die von dem Vorhaben betroffenen  Materien behandelt die Arbeit grundlegend 
vorab im 1. Kapitel.  Es geht um 

- die Qualität der seinerzeit zur Verfügung stehenden grundgesetzlichen Neuglie-
derungsoptionen (Α.), 

- die inhaltlichen Anforderungen an eine Länderneugliederung mittels Neugliede-
rungsvertrag (B., C.), 

- die Grundlagen eines Neugliederungsvertrages (D.) sowie 

- das Verhältnis zwischen Neugliederung und kooperativem Föderalismus (E.). 

Diese Komplexe ergeben in ihrer Gesamtheit den normativen Obersatz, unter den 
ein Neugliederungsvertrag zu subsumieren ist. Als solcher ist er - da er nicht nur für 
die Neugliederung Berlin-Brandenburg gelten soll - abstrakt zu halten. Er bildet die 
überwölbende rechtliche Fragestellung an eine Neugliederung. 

An diesen Anforderungen muß sich der Neugliederungs-Vertrag messen lassen. 
Das 2. Kapitel  der Untersuchung betrachtet zunächst dessen konkrete verfassungs-
rechtliche Bestimmungen (Α.). Im weiteren bestimmt es seine Regelungsinhalte 
einschließlich der ihn ergänzenden Nebenbestimmungen - Protokollnotizen, Be-
gründung, Organisationsstatut, Briefwechsel, Staatsvertrag zur Volksabstimmung, 
Gesetz über die erste Wahl, etc. - , sowie deren Verhältnis zueinander und stellt sie 
den im 1. Kapitel erarbeiteten Anforderungen gegenüber (B.-E.). 

Das Augenmerk ist in diesem Zusammenhang auch auf die Umsetzung der Volks-
abstimmungsregelungen gerichtet. Das juristische Blickfeld erweitert sich um Kri-
terien der Politikwissenschaft7. Von Bedeutung sind ihre sozialwissenschaftlichen 
Aspekte, um die Motive zu ermitteln, derentwegen die Bevölkerung gegen die Neu-

4 Vgl. BVerfGE 1,299 (312); 10,234 (239ff.);  11,126 (130ff.). 
5 Vgl. Müller,  F., Juristische Methodik, 1989, S. 199 ff. 
6 Vgl. BVerfGE 1, 299 (312). - Dementsprechend berücksichtigt das BVerfG den Willen 

den Gesetzgebers nur insoweit, „als er ein auf andere Art und Weise aufgefundenes Ergebnis 
bestätigt", Müller,  F., Juristische Methodik, 1989, m.w.N. zum BVerfG, vgl. nur E 2, 124 
(132ff.);  3, 248 (252); 6, 32 (38f.); 6, 55 (72f.). 

7 Die Politikwissenschaft befaßt sich auf theoretischer Ebene mit dem menschlichen Zu-
sammenleben im Gemeinwesen, praktisch mit der Analyse politischer Ordnungen und Vorgän-
ge, vgl. etwa Lietzmann,  Politikwissenschaft in der Bundesrepublik Deutschland, in: ders./ 
Bleek, Wilhelm (Hrsg.), Politikwissenschaft, 1996, S.38ff.;  Naßmacher,  Politikwissenschaft, 
1998, S. 13 ff. 
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gliederung stimmte. Es stellt sich die Frage, ob die grundgesetzlich erforderliche 
„Berücksichtigung der landsmannschaftlichen Verbundenheit" hinreichend Beach-
tung gefunden hat. 

Die Gegenüberstellung des Neugliederungs-Vertrages mit den mannigfaltigen 
Anforderungen an eine Neugliederung sieht sich einer besonderen Problematik aus-
gesetzt: Der Vertrag regelt eine Vielzahl von Materien - etwa Finanzen, Personal 
oder Landesplanung. Für die Untersuchung, ob diese Regelungen ihren Anforde-
rungen entsprechen, ist zu einem wesentlichen Teil Sachverhaltsermittlung durch 
Sachverständige erforderlich.  Liegen Gutachten oder anderweitige Stellungnahmen 
vor, werden diese als Sachverhaltsermittlung zugrunde gelegt. Desweiteren wurden 
mit der Senatskanzlei Berlin, verschiedenen Senatsverwaltungen sowie auf bran-
denburgischer Seite mit der Staatskanzlei Interviews geführt, um den Sachverstand 
der am Neugliederungs-Vertrag Beteiligten einzubinden8. Darüber hinaus verbleibt 
die Begründung zu dem Vertragswerk als wichtige Quelle. Da sich die Untersu-
chung auf die juristischen Aspekte konzentrieren soll, beschränkt sie sich im übri-
gen auf eine Plausibilitätsprüfung. 

Im Anhang der Arbeit finden sich neben den verfassungsrechtlichen Neugliede-
rungsnormen - darunter Art. 29 GG als zeitliche Synopse - (I.) die Neugliederungs-
vereinbarung zwischen Lippe und Nordrhein-Westfalen (Π.), das Neugliederungs-
gesetz zum Land Baden-Württemberg (ΠΙ.) sowie der Neugliederungs-Vertrag ein-
schließlich Protokollnotizen und Briefwechsel (IV.). Ferner enthält der Anhang eine 
Zusammenstellung der bisher zwischen Berlin und Brandenburg abgeschlossenen 
Staatsverträge (V.) und Verwaltungsvereinbarungen (VI.) sowie eine graphische 
(VII.) und tabellarische (VIII.) Übersicht über die zeitliche Entwicklung der Zu-
stimmung und Ablehnung zur Neugliederung in der Bevölkerung beider Länder. 

8 Aufgrund der Bitte der Gesprächspartner werden Interviews anonym zitiert. 
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